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Zusatzklauseln für Zumba-Lehrer

Rahmenvereinbarung der exali AG
In Ergänzung der vereinbarten Versicherungsbedingungen gelten folgende Zusatzklauseln als vereinbart - exali AG (Stand 
02-2015):

Tätigkeiten als Zumba-Lehrer
 
Versicherungsschutz wird gewährt für die Tätigkeiten als Zumba-Lehrer, insbesondere für

• das Abhalten von Übungs- und Tanzstunden
• qualifizierten Unterricht über die Herkunft des Trainingsstils
• theoretische und praktische Lehrstunden
• die Rhythmuslehre

©
 ex

ali
 AG

    
D-

05
-P

RE
-0

79
/0

2-
15

 Zu
sa

tzk
lau

se
ln

 fü
r Z

um
ba

-L
eh

re
r


